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Interpellatlon

Bundesgerichtsentscheid Prämienverbilligung

Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Vergangene Woche hat die Luzerner Regierung, betreffend Bundesgerichtsentscheid zum Thema
Prämienverbilligung, Stellung bezogen.
Die Gesamtkosten für den Kanton Luzern werden auf CHF 25 Mio geschätzt.

lch bitte um Beantwortung folgender Fragen:

L. ln welchem finanziellen Ausmass betrifft dieser Entscheid die Stadt Kriens?

2. Wie gedenkt der Stadtrat die Kosten zu behandeln?

3. Müssen Anpassungen im AFP 2OL9-2O23 gemacht werden?

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen

Freundliche Grüsse
Kurt Gisler
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